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 Veröffentlicht am 28.10.1999

Norm

DSG §1 Abs3

DSG §25 Abs1

Rechtssatz

Die Au2assung, der Auskunftsp4ichtige habe den Daten4uß über alle Vormänner zurückzuverfolgen und um dieser

P4icht genügen zu können, werde er gut daran tun, diese Information schon anläßlich des Erwerbs der Daten zu

erlangen oder den Erwerb der Daten überhaupt zu unterlassen, läßt sich dem Datenschutzgesetz nicht entnehmen. § 1

Abs 3 DSG besagt, daß die "Urquelle" der Daten bekannt zu geben ist. Andererseits verlangt § 25 Abs 1 DSG dann,

wenn die Daten Dritten übermittelt wurden, lediglich deren Bekanntgabe. Davon, daß auch diejenigen anzugeben

wären, denen die Dritten die Daten weitergegeben haben, ist keine Rede. Dem Gesetz kann nicht entnommen werden,

es wolle dem Auftraggeber die an Unzumutbarkeit grenzende P4icht auferlegen, eine Dokumentation jedweder Daten

im Hinblick auf ihr Zustandekommen zu führen.
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